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(§ 9 Abs.1 Nr.12, 14 und Abs.6 BauGB)

Umgrenzung von Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege

Umgrenzung von Flächen zum Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern 

Maßangaben in Meter

bestehende Grundstücksgrenze

10.0

KENNZEICHNUNGEN

Anpflanzen von:

Bäume

Planungen, Nutzungsregelungen Maßnahmen und Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege 
und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft

und sonstigen Bepflanzungen

(§ 9 Abs.1 Nr.20, 25 und Abs.6 BauGB)

und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft

(§ 9 Abs.1 Nr.25a und Abs.6 BauGB)

Flächen für Abwasserbeseitigung einschließlich der Rückhaltung und

Grenze des räumlichen Geltungsbereiches der Teilbereichsänderung des Bebauungsplanes 

Wi Wirtschaftsweg

Zweckbestimmung:

LEGENDE

Art der baulichen Nutzung

Maß der baulichen Nutzung

Bauweise, Baulinien, Baugrenzen

offene Bauweise

Baugrenze

Verkehrsflächen

Straßenverkehrsflächen

Straßenbegrenzungslinie

(§ 9 Abs.1 Nr.2 BauGB, §§ 1 bis 11 BauNVO)

(§ 9 Abs.1 Nr.1 BauGB, §16 BauNVO)

(§ 9 Abs.1 Nr.2 BauGB, §§ 22 und 23 BauNVO)

(§ 9 Abs.1 Nr.11 und Abs.6 BauGB)

(§ 9 Abs.7 BauGB)

Flächen für die Abfall- und Abwasserbeseitigung, einschließlich der Rückhaltung
und Versickerung von Niederschlagswasser, sowie für Ablagerungen

Verkehrsflächen besonderer Zweckbestimmung

(§ 9 Abs.1 Nr.21 und Abs.6 BauGB)

    Abgrenzung unterschiedlicher Nutzung, z.B. von Baugebieten, oder Abgrenzung des
    Maßes der baulichen Nutzung innerhalb eines Baugebietes

SONSTIGE PLANZEICHEN

Versickerung von Niederschlagswasser

o

(z.B. § 1 Abs. 4, § 16 Abs. 5 BauNVO)

Mit Geh-, Fahr- und Leitungsrechten
zu belastende Flächen

Mischgebiet (§ 6 BauNVO)MI

Beschränkung der Zahl der Wohneinheiten (§ 9 Abs. 1 Nr. 6 BauGB) Wo

Gewerbegebiet (§ 8 BauNVO)GE

(§ 9 Abs.1 Nr.15 und Abs.6 BauGB)

öffentliche Grünfläche

Grünflächen

(§ 9 Abs.1 Nr.20 BauGB)

Sichtdreieck

1 2

3 4

5 6

7 8

1. - Gebietsart / Wohneinheit als Höchstmaß

2. - Zahl der Vollgeschosse als Höchstmaß

3. - Grundflächenzahl (GRZ) als Höchstmaß

4. - Geschoßflächenzahl (GFZ) als Höchstmaß

5. - Bauweise

6. - Dachneigung/Dachform als Höchstmaß

7. - Gebäudehöhe (GH) als Höchstmaß
8. - Baumassenzahl (BMZ) als Höchstmaß

"Gewerbe- und Industriegebiet" am Theresienhof

Grenze des räumlichen Geltungsbereiches des Bebauungsplanes 

(§ 9 Abs.7 BauGB)
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Teilbereichsänderung des Bebauungsplanes 

Satzung

"Gewerbe- und Industriegebiet" am Theresienhof
 im beschleunigten Verfahren gemäß § 13a BauGB

Kataster 
Grundkarte  : Grundkarte im ETRS 89-Format (erhalten Mai 2016)  April.2018 Pen

DatumPlanungsgrundlagen

Sonstiges
WVE, Kaiserslautern    : Satzungsexemplar (DXF) gemäß §10 Abs.1 BauGB, Januar 2010 06.04.2017

ARCADIS, Kaiserslautern   : Satzungsexemplar (PDF) für Offenlage gemäß §§ 3,4 BauGB, 04.04.2018
     Juni 1998

Das amtliche Kataster gilt lediglich als Orientierungshilfe. Für die Lagegenauigkeit kann keine 
Gewährleistung übernommen werden. Datengrundlage: Geobasisinformationen der 

Vermessungs- und Katasterverwaltung Rheinland-Pfalz - (Zustimmung vom 15. Oktober 2002)

Zeichen

Anordnung der Nutzungsschablone

abweichende  Bauweisea

1.9.2 Darstellung von Maßnahmen (vgl. textliche Festsetzungen)

Abwasser

Bei der Ermittlung der Geschossflächenzahl (GFZ) müssen die Flächen von Aufenthaltsräumen in 
anderen Geschossen als Vollgeschossen einschließlich der zu ihnen gehörenden Treppenräume und 
einschließlich Umfassungswände mitgerechnet werden. 
Bei der Ermittlung der Baumassenzahl (BMZ) müssen die Baumassen von Aufenthaltsräumen in 
anderen Geschossen einschließlich der zu ihnen gehörenden Treppenräume und einschließlich ihrer 
Umfassungswände und Decken mitgerechnet werden.
Die maximale Gebäudehöhe wird gemessen zwischen Schnittpunkt Gebäudeaußenwand und OK 
Fußpfette und dem fertig hergestellten Gelände. Bei untergeordneten Gebäudeteilen (w. z.B. 
Schornstein) kann die maximale Traufhöhe ausnahmsweise überschritten werden. 

b. Das Höchstmaß der baulichen Nutzung wird für das Mischgebiet im Teilbereich B2 entsprechend der 
nachfolgenden Aufstellung festgesetzt:

Grundflächenzahl (GRZ) : 0,6
Geschossflächenzahl(GFZ) : 1,2

Bei der Ermittlung der Geschossflächenzahl (GFZ) müssen die Flächen von Aufenthaltsräumen in 
anderen Geschossen als Vollgeschossen einschließlich der zu ihnen gehörenden Treppenräume und 
einschließlich Umfassungswände mitgerechnet werden. 
Im Teilbereich B2 wird die Zahl der zu errichtenden Gebäude auf maximal vier begrenzt. 

A 3. Bauweise (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB, i. V. m. § 22 BauNVO)
a. Entsprechend der zeichnerischen Festsetzungen wird für den Teilbereich B1 eine abweichende 

Bauweise gemäß § 22 Abs. 4 BauNVO festgesetzt. Die Gebäude sind mit seitlichem Grenzabstand zu 
errichten. Für Sie gilt keine Längenbeschränkung.

b. Entsprechend der zeichnerischen Festsetzungen wird für den Teilbereich B2 eine offene Bauweise 
gemäß § 22 Abs. 2 BauNVO festgesetzt. Die Gebäude sind mit seitlichem Grenzabstand zu errichten. 
Die maximale Hauslänge darf 25 m nicht überschreiten.

A 4. Überbaubare Grundstücksflächen (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB i.V. m. § 23 BauNVO)
a. Die überbaubaren Grundstücksflächen sind durch Baugrenzen entsprechend der Planzeichnung 

festgesetzt. Untergeordnete Gebäudeteile gemäß § 8 Abs. 5 LBauO dürfen die festgesetzten 
Baugrenzen ausnahmsweise um max. 1,50 m überschreiten, jedoch nicht im Bereich der notwendigen 
Abstandsflächen. 

b. Die Flächen, die außerhalb der durch Baugrenzen umgrenzten Bereiche liegen, sind nicht 
überbaubare Grundstücksflächen. 

A 5. Stellplätze und Garagen (§ 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB  i.V.m. § 21a BauNVO)
Je Wohneinheit ist die Fläche für mindestens zwei Stellplätzen auf dem Grundstück nachzuweisen. 

A 6. Höchstzulässige Zahl der Wohnungen in Wohngebäu den (§ 9 Abs. 1 Nr. 6 BauGB)
Im Teilbereich B2 wird die höchstzulässige Zahl der Wohneinheiten auf maximal zwei pro 
Wohngebäude beschränkt. 

A 7. Ein- und Ausfahrten und Anschluss anderer Fläch en an die Verkehrsflächen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 4, 11 und Abs. 6 BauGB)
Entlang der durch Planzeichen festgesetzten Bereiche dürfen keine Ein- oder Ausfahrten zu den 
Grundstücken angelegt werden.

A 8. Von der Bebauung freizuhaltende Flächen, und ih re Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 10 BauGB)
Entlang der L401 ist, gemessen vom Fahrbahnrand, ein Streifen von 20 m jeglicher baulichen Nutzung 
freizuhalten. 

A 9. Verkehrsflächen sowie Verkehrsflächen besonderer  Zweckbestimmung (§ 9 Abs. 1 Nr. 11 
BauGB)

a. Die verkehrliche Anbindung des Gebietes erfolgt über öffentliche Verkehrsflächen, die an die 
Landstraße L 401 angeschlossen sind. 

b. Als Verkehrsfläche besonderer Zweckbestimmung wird ein „Wirtschaftsweg“ gemäß dem Planeintrag 
in der Planurkunde festgesetzt.

c. Die Sichtdreiecke bzw. Sichtflächen sind von sichtbehindernder Bepflanzung, Einfriedungen und 
Bebauung über 0,80 m Höhe, gemessen ab OK Fahrbahn, freizuhalten. Die Sichtdreiecke bzw. 
Sichtflächen sind im Bebauungsplan dargestellt. 

A 10. Flächen für Versorgung sowie Abfall- und Abwass erbeseitigung, einschließlich der 
Rückhaltung und Versickerung von Niederschlagswasser , sowie für Ablagerungen (§ 9 Abs. 1 
Nr. 12 und 14 BauGB)

a. Gemäß Planeintrag in der Planurkunde werden Flächen zur schadlosen Sammlung, Ableitung und 
Rückhaltung von Außengebietswasser und im Plangebiet anfallenden Oberflächenwasser 
ausgewiesen. 

Hinweis:  Die vorgenannten Flächen überlagern sich teilweise mit der ausgewiesenen öffentlichen 
Grünfläche. Die Regenwasserbewirtschaftung des Plangebietes wird im nachgelagerten 
Genehmigungsverfahren abschließend vereinbart. 
Die Entwässerung des Plangebietes erfolgt im Trennsystem. 
Das Schmutzwasser wird über einen Schmutzwassersammler DN 200 zur Kläranlage Börrstadt 
abgeführt.
Evtl. zufließendes Außengebietswasser wird nördlich und östlich der Baugebietsflächen über ein 
Muldensystem (Geländemodulation) direkt dem Vorfluter zugeleitet. 
Das anfallende Oberflächenwasser wird leitungsgebunden in eine Rückhaltemulde mit Drosselabfluss 
südlich der Baugebietsflächen abgeführt. In diese Rückhaltemulde wird kein Oberflächenwasser der L 
401 eingeleitet. Die Umsetzung der wasserwirtschaftlichen Ausgleichsverpflichtung gemäß §§ 
27/28 LWG werden im Zuge des nachgelagerten Genehmigungsverfahren festgelegt. 

A 11. Führung von oberirdischen oder unterirdischen Versorgungsanlagen und -leitungen (§ 9 Abs. 1 
Nr. 13 BauGB)

a. Bei der Erschließung des Baugebietes werden bereits die Anschlussleitungen zur Stromversorgung 
der einzelnen Grundstücke bis auf die Grundstücke verlegt. Die Anschlussleitungen liegen somit 
bereits unterirdisch auf den einzelnen Grundstücken und stehen unter Spannung.

b. Im Plangebiet können sich unterirdische und oberirdische Leitungen der Ver- und Entsorgung (u.a. 
Trinkwasser, Regenwasser, Schmutzwasser, Strom, Telekom) befinden, die in der Planurkunde nicht 
dargestellt werden. Die tatsächliche Lage der Leitungen ergibt sich aus den Bestandsplänen der 
zuständigen Versorger sowie allein aus der Örtlichkeit. Das Erfordernis von Maßnahmen zur 
Sicherung/Änderung dieser Leitungen sowie Berücksichtigung weiterer technischer Belange im 
Zusammenhang mit geplanten Erschließungs- und Baumaßnahmen ist frühzeitig vom Bauherr bzw. 
Grundstückseigentümer im Rahmen der Ausführungsplanung mit den jeweiligen Versorgungsträgern 
abzustimmen, sodass Sach- und Personenschäden vermieden werden. Unterirdische Leitungsanlagen 
dürfen nur nach Zustimmung der zuständigen Versorger überbaut werden.

A 12. Öffentliche Grünflächen (§ 9 Abs. 1 Nr. 15 Bau GB)

a. Entsprechend den zeichnerischen Festsetzungen in der Planurkunde wird eine öffentliche Grünfläche 
zur Begrünung des Plangebietes festgesetzt. Die nicht für Baum- und Strauchpflanzungen sowie zur 
verkehrlichen Erschließung des Misch- und Gewerbegebietes (siehe textliche Festsetzung A13: Geh- 
und Fahrrecht für Grundstückseigentümer) benötigten Flächen sind als Rasen-/Wiesenflächen 
anzulegen.

A 13. Flächen oder Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege un d zur Entwicklung von Boden, Natur und 
Landschaft in Verbindung mit der Festsetzung des Anp flanzen von Bäumen, Sträuchern und 
sonstigen Bepflanzungen (§ 9 Abs. 1 Nr. 20 i.V.m. § 9 Abs. 1 Nr. 25a BauGB)

a. Die mit dem Planzeichen 1.9.1 gekennzeichneten Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege 
und zur Entwicklung von Natur und Landschaft sind mit standortgerechten, einheimischen Gehölzen 
ein großkroniger Laubbaum und 5 Sträucher zu pflanzen. Mindestens 35 % der Fläche sind als 
Laubgehölzinseln anzulegen. Die dazwischenliegenden Flächen sind mit Kräuterrasen einzusäen und 
durch turnusmäßige Mahd alle 3 bis 5 Jahre offen zu halten. Geeignete Arten sind der Pflanzenliste 1 
zu entnehmen. Im Bereich der vorgesehenen Entwässerungsmulden sind bevorzugt hygrophile Arten 
zu verwenden (z. B. Schwarzerle, Esche, Faulbaum und Weiden-Arten).

b. Die mit dem Planzeichen 1.9.4 gekennzeichnete Fläche, die als Rückhalteflächen für den 
Oberflächenabfluss dienen soll, ist naturnah anzulegen und mit Kräuterrasen für feuchte Standorte 
(Randbereiche) einzusäen bzw. an den Tiefpunkten mit einer lnitialbepflanzung mit Röhricht und 
Stauden der Pflanzliste 2 (siehe Anhang) zu bepflanzen. Rund um die Rückhalteflächen sind 
standortgerechte, einheimische Gehölze in Gruppen der Pflanzliste 1 (siehe Anhang) zu pflanzen. 

A 14. Mit Geh-, Fahr- und Leitungsrecht zu belastend e Flächen (§ 9 Abs. 1 Nr. 21 BauGB)

Zur verkehrstechnischen Erschließung des Misch- und Gewerbegebietes wird ein Geh- und Fahrrecht 
gemäß Planeintrag in der Planurkunde auf den Grundstücken mit den Flurstücks-Nummern 2982/3 
(teilweise) und 2951 (teilweise) festgesetzt zu Gunsten der jeweiligen Eigentümer der 
Grundstücksflächen mit den Flurstücks-Nummern 2982/1 und 2982/2. Die sich daraus ergebenden 
Rechte und Pflichten sind in den jeweiligen Grundstückskaufverträgen sowie dem Grundbucheintrag 
zu entnehmen. Zur Inanspruchnahme des Geh- und Fahrrechtes ist eine Versiegelung bzw. 
Befestigung der überplanten Flächen zulässig.

A 15. Anpflanzen von Bäumen und Sträuchern (§ 9 Abs. 1 Nr. 25a BauGB)

Die mit dem Planzeichen 1.9.2 gekennzeichneten Baumreihen sind mit standortgerechten, 
großkronigen Laubbäumen der Pflanzliste 1 (siehe Anhang) zu pflanzen und dauerhaft zu unterhalten. 
Die gemäß Planeintrag in der Planurkunde festgesetzten Pflanzstandorte sind nicht rechtsverbindlich 
und können um +/- 5 m verschoben werden. Im Sinne der gestalterischen Funktion sollte bei 
Pflanzungen im räumlichen Verbund jeweils nur eine Art verwendet werden. Die Baumreihen sind mit 
standortgerechten, einheimischen Sträuchern gemäß Pflanzliste 1 (siehe Anhang) zu unterpflanzen 
und dauerhaft zu erhalten. Je festgesetzten Baum sind mindestens 5 Strauchgehölzen zur 
Unterpflanzung vorzusehen. Bei beengten Platzverhältnissen können an Stelle von durchgehenden 
Pflanzstreifen auch Baumschreiben (mind. 6 m² groß) bepflanzt werden.

A 16. Aufschüttungen, Abgrabungen und Stützmauern, so weit sie zur Herstellung des 
Straßenkörpers erforderlich sind (§ 9 Abs. 1 Nr. 26  BauGB)

a. Abböschungen und erforderliche Stützmauern, soweit sie zur Herstellung des Straßenkörpers 
notwendig werden, sind auf privaten Grundstücken zu dulden. Die Böschungsflächen sind vom 
Grundstückseigentümer durch Bepflanzung gegen Abrutschen zu sichern. Stützmauern dürfen eine 
Höhe von 1,0m nicht überschreiten.

b. Notwendige Abböschungen der Baugrundstücke im Straßenbereich sind mit einer Neigung vom 1 : 1,5 
anzulegen.

Verfahrensablauf

Rechtsgrundlage für die Teilbereichsänderung des Bebauungsplanes "Gewerbe- und Industriegebiet" am 
Theresienhof ist das Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 03. November 2017 
(BGBl. I S. 3634) sowie die Baunutzungsverordnung (BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
21. November 2017 (BGBl. I S. 3786) und die Planzeichenverordnung (PlanZVO) vom 18. Dezember 1990 
(BGBl. 1991 I S. 58) , die zuletzt durch Artikel 3 des Gesetzes vom 04. Mai 2017 (BGBl. I S. 1057) geändert 
worden ist.

Der Ortsgemeinderat von Börrstadt hat am __________ die Teilbereichsänderung des Bebauungsplanes 
"Gewerbe- und Industriegebiet" am Theresienhof beschlossen (§ 2 BauGB). Der Bebauungsplan kann als 
Maßnahme der Innenentwicklung im „beschleunigten Verfahren“ gemäß § 13a Abs. 1 Nr. 2 BauGB geändert 
werden. Unter Berücksichtigung des gesamten räumlichen Geltungsbereiches des Bebauungsplanes 
"Gewerbe- und Industriegebiet" am Theresienhof wird im räumlichen Zusammenhang eine Grundfläche von 
ca. 34.910 m² überplant (Teilbereich A der genehmigten BPL-Fassung von 2010: GRTeil A = 28.900 m² [SO], 
Teilbereich B der vorliegenden Entwurfsfassung: GRTeil B = 3.998 m² [GE] + 2.012 [MI] = 6.010 m², GRMax 
[34.910 m²] = GRTeil A [28.900 m²]+ GRTeil B [6.010 m²]), sodass die Schwellenwertregelung gemäß § 13a 
Abs. 1 Nr. 2 BauGB zur Anwendung kommt. Es ist eine überschlägige Prüfung unter Berücksichtigung der in 
Anlage 2 des BauGB genannten Kriterien durchzuführen, ob durch den Bebauungsplan erhebliche 
Umweltauswirkungen verursacht werden, die nach § 2 Abs. 4 S. 4 BauGB in der Abwägung zu 
berücksichtigen wären (Vorprüfung des Einzelfalls). Die Vorprüfung des Einzelfalls wurde gesondert 
abgefasst. Es wurde festgestellt, dass mit der Teilbereichsänderung keine erheblichen Umweltauswirkungen 
zu verbinden sind, die eine Umweltprüfung gemäß § 2Abs. 4 S. 4 BauGB oder eine 
Umweltverträglichkeitsstudie erfordern. 

Im beschleunigten Verfahren gelten die Vorschriften des vereinfachten Verfahrens nach § 13 Abs. 2 und 3 
Satz 1 BauGB entsprechend, d.h. es kann von der frühzeitigen Unterrichtung und Erörterung gemäß §§ 3 
Abs. 1 und 4 Abs. 1 BauGB abgesehen werden, von der Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB, von dem 
Umweltbericht gemäß §2a BauGB und von der zusammenfassenden Erklärung nach § 6 Abs. 5 Satz 3 und § 
10a Abs. 1 BauGB. Insbesondere soll dem Bedarf an der Sicherung und Schaffung von Arbeitsplätzen sowie 
der Versorgung der Bevölkerung mit Wohnraumflächen in der Abwägung in angemessener Weise Rechnung 
getragen werden (vgl. § 13a Abs. 2 Nr. 3 BauGB). Es gelten alle Eingriffe, die auf Grund der Änderung des 
Bebauungsplanes zu erwarten sind, als im Sinne des § 1a Abs. 3 Satz 6 BauGB vor der planerischen 
Entscheidung erfolgt oder zulässig. 

Der Beschluss, diesen Bebauungsplan zu ändern, wurde am ________ ortsüblich bekannt gemacht (§ 2 
Abs. 1 Satz 2 BauGB).

Die Annahme des Bebauungsplanentwurfes und der Beschluss zur Offenlage gemäß § 3 Abs. 2 BauGB 
sowie zur Behördenbeteiligung gemäß § 4 Abs. 2 BauGB erfolgte am __________durch den Gemeinderat 
Börrstadt.

Der Entwurf des Bebauungsplanes hat einschließlich den bauplanungsrechtlichen und 
bauordnungsrechtlichen textlichen Festsetzungen und der Begründung in der Zeit vom ____________ bis 
einschließlich _______________ öffentlich ausgelegen (§ 3 Abs. 2 Satz 1 BauGB). Ort und Dauer der 
Auslegung wurden am _________ ortsüblich bekannt gemacht (§ 3 Abs. 2 Satz 2 BauGB). Im Rahmen der 
öffentlichen Auslegung wurden ___ Stellungnahmen abgegeben.

Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange wurden mit Schreiben vom ______ gemäß § 4 Abs. 
2 BauGB beteiligt.___ dieser Beteiligten haben Stellungnahmen abgegeben. 

Hinweis: Gemäß § 4a Abs. 2 BauGB wurde die öffentliche Auslegung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB gleichzeitig 
mit der Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB 
durchgeführt.

Die im Zuge der Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung abgegebenen Stellungnahmen wurden vom 
Gemeinderat Börrstadt in seiner Sitzung am ______ geprüft und abgewogen. Die Entscheidung des 
Ortsgemeinderates wurde den Beteiligten mit Schreiben vom ______ mitgeteilt.

Der Gemeinderat von Börrstadt hat in seiner Sitzung am _____ die Teilbereichsänderung des 
Bebauungsplans „"Gewerbe- und Industriegebiet" am Theresienhof bestehend aus Planurkunde, textlichen 
Festsetzungen und der Begründung als Satzung beschlossen (§ 10 Abs. 1 BauGB i.V.m. § 24 GemO und § 
88 Abs. 1 und 6 LBauO).

Der Satzungsbeschluss wurde gemäß § 10 Abs. 3 Satz 1 BauGB ortsüblich bekannt gemacht. Mit dieser 
Bekanntmachung ist der Bebauungsplan in Kraft getreten (§ 10 Abs. 3 Satz 4 BauGB). (vgl. Planurkunde der 
Satzung).

Rechtsgrundlagen

Gemäß § 214 Abs. 3 BauGB ist für die Abwägung die Sach- und Rechtslage zum Zeitpunkt des 
Satzungsbeschlusses des Bebauungsplanes maßgeblich. Für die Ausarbeitung der Teilbereichsänderung 
des Bebauungsplanes "Gewerbe- und Industriegebiet" am Theresienhof im beschleunigten Verfahren gemäß 
§ 13a BauGB in Börrstadt einschließlich der zugeordneten Fachplanungen werden vorwiegend nachfolgende 
Rechtsgrundlagen berücksichtigt:
• Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 03. November 2017 (BGBl. I S. 
3634)
• Baunutzungsverordnung (BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. November 2017 
(BGBl. I S. 3786)
• Landesbauordnung Rheinland-Pfalz (LBauO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 24. November 
1998, die zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 15.06.2015 (GVBl. S. 77) geändert worden ist,
• Planzeichenverordnung (PlanZVO) vom 18. Dezember 1990 (BGBl. 1991 I S. 58), die zuletzt durch 
Artikel 3 des Gesetzes vom 04. Mai 2017 (BGBl. I S. 1057) geändert worden ist, 
• Raumordnungsgesetz (ROG) vom 22. Dezember 2008 (BGBl. I S. 2986), das zuletzt durch Artikel 2 
Absatz 15 des Gesetzes vom 20. Juli 2017 (BGBl. I S. 2808) geändert worden ist;
• Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz (GemO) vom 31. Januar 1994, zuletzt geändert durch Artikel 7 des 
Gesetzes vom 02.03.2017 (GVBl. S. 21);
• Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) vom 29. Juli 2009 (BGBl. I S. 2542), das zuletzt durch Artikel 1 
des Gesetzes vom 15. September 2017 (BGBl. I S. 3434) geändert worden ist,
• Landesnaturschutzgesetz Rheinland-Pfalz (LNatSchG) vom 06. Oktober 2015 (GVBl. S. 283), das 
zuletzt durch Artikel 3 des Gesetzes vom 21. Dezember 2016 (GVBl. S. 583) geändert worden ist,
• Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 24. 
Februar 2010 (BGBl. I S. 94), das zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 08. September 2017 (BGBl. I S. 
3370) geändert worden ist,
• Wasserhaushaltsgesetz (WHG) vom 31. Juli 2009 (BGBl. I S. 2585), das zuletzt durch Artikel 1 des 
Gesetzes vom 18. Juli 2017 (BGBl. I S. 2771) geändert worden ist,
• Landeswassergesetz Rheinland-Pfalz (LWG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 2015 
(GVBL. 2015, 127), zuletzt geändert durch § 119 Artikel 5 des Gesetztes vom 22.09.2017 (GVBI. S. 237),
• Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 17. Mai 2013 
(BGBl. I S. 1274), das zuletzt durch Artikel 3 des Gesetzes vom 18. Juli 2017 (BGBl. I S. 2771) geändert 
worden ist,
• TA Lärm: Sechste Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Bundes-Immissionsschutzgesetz  
(Technische Anleitung zum Schutz gegen Lärm – TA Lärm) vom 26. August 1998 (GMBl Nr. 26/1998 S. 
503). zuletzt geändert durch Bekanntmachung des BMUB vom 1. Juni 2017 (BAnz AT 08.06.2017 B5)
• Landesstraßengesetz Rheinland-Pfalz (LStrG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 01. August 
1977 (BGBl. I S. 1274), das zuletzt durch Artikel 5 des Gesetzes vom 02.03.2017 (GVBl. S. 21) geändert 
worden ist,
• Landesnachbarrechtsgesetz Rheinland-Pfalz (LNRG) vom 15. Juni 1970 (GVBl. S. 198), das zuletzt 
durch Artikel 1 des Gesetzes vom 21.07.2003 (GVBl. S. 209) geändert worden ist.

Die dem Bebauungsplan zu Grunde liegenden Vorschriften (Gesetze, Verordnungen, Erlasse und 
DIN-Normen) können bei der Verbandsgemeindeverwaltung Winnweiler, Jakobstraße 29, Referat 2, Zimmer 
2/109, 67722 Winnweiler zu den üblichen Geschäftszeiten eingesehen werden.

B Bauordnungsrechtliche Festsetzungen gemäß § 9 Abs.  4 BauGB i.V.m. § 88 
LBauO.

Hinweis:
Die bauordnungsrechtlichen Festsetzungen des Bebauungsplanes sind eine Gestaltungssatzung, die 
ihre Rechtsgrundlage in § 88 der Landesbauordnung (LBauO) findet, und in den Bebauungsplan, 
welcher seinerseits auf dem Baugesetzbuch (BauGB) fußt, eingefügt wird.
Die Ermächtigung, bauordnungsrechtliche Festsetzungen nach der Landesbauordnung in das 
bauplanungsrechtliche Instrument des Bebauungsplanes mit aufzunehmen, ergibt sich aus § 9 Abs. 4 
BauGB und § 88 Abs. 6 LBauO. Auf diese Weise können landesrechtlich als Rechtsvorschrift 
vorgesehene Bestimmungen in die Bebauungsplanung integriert und der bundesrechtlich 
abschließende Katalog der Festsetzungsmöglichkeiten nach § 9 Abs. 1 bis 3 BauGB erweitert werden 
(Beschluss des Bundesverwaltungsgerichtes vom 12. März 1991 - 4 NB 6.91 -).

B 1. Äußere gestalterische Anforderungen an Werbeanl agen

a. Auf Dächer aufgesetzte, aufgemalte oder analog angebrachte Werbeanlagen sind unzulässig. 
Werbeanlagen, die unabhängig von Gebäuden errichtet werden, dürfen die Traufhöhen der auf dem 
Grundstück zulässigen Gebäude nicht überschreiten. 

B 2. Gestaltung der unbebauten Flächen und Einfriedun gen

a. Die nicht überbauten Flächen der bebauten Grundstücke (Grundstücksfrei-flächen) sind gärtnerisch 
anzulegen und zu unterhalten, soweit sie nicht für eine zulässige Nutzung benötigt werden. 

b. Um die Versiegelung im überplanten Bereich zu begrenzen, sind zur Befestigung von Zufahrten, 
Einfahrten, Stellflächen, Hof- und Terrassenflächen und Fußwegen möglichst wasserdurchlässige 
Materialien, wie z.B. Rasengittersteine, Abstandspflaster, Öko-Pflaster, wassergebundene Decke o. ä. 
zu verwenden. 

c. Einfriedungen und Stützmauern sind im Rahmen der landesrechtlichen Vorschriften zulässig. 

d. Auffüllungen und Abgrabungen auf den Privatgrundstücken sind, soweit sie einer wirtschaftlichen 
Grundstücksnutzung dienen, auf ein notwendiges Maß zu reduzieren.

e. Die bei Baumaßnahmen auf den privaten Grundstücken anfallenden geeigneten Erdmassen sind zur 
Gestaltung der unbebauten Flächen zu verwenden.

C Hinweise

C 1. Kulturdenkmäler
In Bezug auf die Erschließung bzw. Bebauung des Gebietes sind folgende Belange zu beachten:

1. Bei der Vergabe der vorbereitenden Baumaßnahmen (wie Mutterbodenabtrag) hat der Planungsträger 
bzw. die Gemeindeverwaltung, sowie für die späteren Erdarbeiten der Bauträger/ Bauherr, die 
ausführenden Baufirmen vertraglich zu verpflichten, die 

Generaldirektion Kulturelles Erbe 
Direktion Landesarchäologie 
Außenstelle Speyer
Kleine Pfaffengasse 10 
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rechtzeitig hinsichtlich der Vorgehensweise und Terminierung der Arbeiten zu benachrichtigen, damit 
diese ggf. behördlich überwacht werden können. Die Meldepflicht gilt bereits für vorbereitende 
Maßnahmen (Mutterbodenabtrag) der Baumaßnahmen.

2. Die ausführenden Baufirmen sind eindringlich auf die Bestimmungen des Denkmalschutzgesetzes 
(DSchG) vom 23.3.1978 (GVBL,1978, S.159 ff), zuletzt geändert durch Gesetz vom 26.11.2008 
(GVBI.,2008, S.301) hinzuweisen. Danach ist jeder zutage kommende, archäologische Fund 
unverzüglich zu melden, die Fundstelle soweit als möglich unverändert zu lassen und die 
Gegenstände sorgfältig gegen Verlust zu sichern.

3. Punkt 1 und 2 entbinden Bauträger/Bauherrn bzw. entsprechende Abteilungen der Verwaltung jedoch 
nicht von der Meldepflicht und Haftung gegenüber der GDKE.

4. Sollten wirklich archäologische Objekte angetroffen werden, so ist der Direktion Landesarchäologie ein 
angemessener Zeitraum einzuräumen, damit Rettungsgrabungen, in Absprache mit den ausführenden 
Firmen, planmäßig den Anforderungen der heutigen archäologischen Forschung entsprechend, 
durchgeführt werden können. Im Einzelfall ist mit Bauverzögerungen zu rechnen. Je nach Umfang der 
eventuell notwendigen Grabungen sind von Seiten der Bauherren/Bauträger finanzielle Beiträge für die 
Maßnahmen erforderlich.

5. Die von Nr. 1 bis 4 benannten Punkte sind grundsätzlich in die Bauausführungspläne als Auflagen zu 
übernehmen.

Rein vorsorglich wird darauf hingewiesen, dass sich im Plangebiet bisher nicht bekannte 
Kleindenkmäler (wie Grenzsteine) befinden könnten. Diese sind selbstverständlich zu berücksichtigen 
bzw. dürfen von Planierungen o.ä. nicht berührt oder von ihrem angestammten, historischen Standort 
entfernt werden.

C 2 Einfriedungen entlang landwirtschaftlich genutzte r Grundstücke
Gemäß § 42 Nachbarrechtsgesetz für Rheinland-Pfalz müssen Einfriedungen von der Grenze eines 
landwirtschaftlich genutzten Grundstückes, das außerhalb eines im Zusammenhang bebauten 
Ortsteiles liegt und nicht einem Bebauungsplan als Bauland ausgewiesen ist, auf Verlangen des 
Nachbarn 0,50 m zurückbleiben. Einfriedungen müssen von der Grenze eines Wirtschaftsweges (§ 1 
Abs. 5 des Landesstraßengesetzes Rheinland-Pfalz) 0,50 m zurückgesetzt werden.

C 3. Wassergefährdende Stoffe
Auf die Vorschriften des § 65 Landeswassergesetz (wassergefährdende Stoffe) und die Verordnung 
über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen (WasgefStAnlV) vom 31.03.2010 (BGBI. I 
S. 377) wird hingewiesen. Nach § 65 Abs. 1 LWG i.V.m. § 62 WHG sind die Betreiber dazu 
verpflichtet, Ihre Anlagen zur Lagerung wassergefährdender Stoffe (bei Heizöl mehr als 1000l) vor 
Inbetriebnahme oder nach einer wesentlichen Änderung durch einen zugelassenen Sachverständigen 
überprüfen zu lassen oder der Unteren Wasserbehörde, bei der Kreisverwaltung Donnersbergkreis ein 
durch den ausführenden Fachbetrieb ausgestellte Bescheinigung über die ordnungsgemäße 
Errichtung vorzulegen. Das einschlägige technische Regelwerk ist zu beachten.

C 4. Baugrund / Radon
Bei Grundbaumaßnahmen sind die Forderungen der DIN 1054 (Baugrund; zulässige Belastung des 
Baugrundes), DIN 4020 (Geotechnische Untersuchungen), DIN 4124 (Baugruben und Gräben; 
Böschungen, Arbeitsraumbreiten und Verbau), DIN 1997-1 und -2 (Entwurf, Berechnung und 
Bemessung in der Geotechnik) sowie das einschlägige technische Regelwerk zu beachten. 
Vor einer Bebauung der Flächen wird eine objektbezogene Baugrunduntersuchung mit Angaben zur 
Radonbelastung der Bodenluft empfohlen. Die Radonuntersuchung soll dabei den fachlichen 
Empfehlungen des Landesamtes für Geologie und Bergbau, Mainz folgen. Das Plangebiet liegt 
innerhalb von Flächen, in denen ein erhöhtes Radonpotenzial (40 – 100 kBq/cbm) mit lokal hohem 
Radonpotenzial (>100 kBq/cbm) in und über einzelnen Gesteinshorizonten vermutet wird.
Das in unterschiedlicher regionaler Verteilung in ganz Deutschland vorkommende Edelgas Radon, 
weißt vor allem in Süddeutschland und hier in den Mittelgebirgslagen eine erhöhte Konzentration in 
der Bodenluft auf. Entsprechend dem Vorsorgeschutz können für Neubauten Schutzmaßnahmen 
erforderlich werden. Entsprechende Präventionsmaßnahmen sind den Merkblättern zur Senkung der 
Radonkonzentration in Wohnhäusern des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz und 
Reaktorsicherheit (Bonn, 2004) zu entnehmen. Eine gesetzliche Regelung mit verbindlichen 
Grenzwerten für die Radonkonzentration in der Raumluft von Häusern bzw. in der Bodenluft gibt es in 
Deutschland bisher nicht.

C 5. Ver- und Entsorgungsleitungen / Anpflanzungen
Im räumlichen Geltungsbereich der Satzung und den angrenzenden Flächen können sich 
unterirdische und oberirdische Leitungen der Ver- und Entsorgung (u.a. Trinkwasser, 
Regenwasserkanal, Schmutzwasserkanal, Strom, Telekom) befinden, die u.a. der Erschließung des 
Baugebietes dienen und die in der Planurkunde des Bebauungsplanes nicht dargestellt werden. Vor 
der Durchführung von Arbeiten auf den Grundstücken und bei Projektierung baulicher Anlagen muss 
sich der Bauherr/Eigentümer mit dem zuständigen Versorgungsträger in Verbindung setzen, um sich 
über die genaue örtliche Lage dieser Anschlussleitungen zu erkundigen. Die tatsächliche Lage der 
Leitungen ergibt sich aus den Bestandsplänen der zuständigen Versorger sowie allein aus der 
Örtlichkeit. Das Erfordernis von Maßnahmen zur Sicherung/Änderung dieser Leitungen sowie 
Berücksichtigung weiterer technischer Belange im Zusammenhang mit geplanten Baumaßnahmen ist 
frühzeitig vom Bauherr bzw. Grundstückseigentümer im Rahmen der Ausführungsplanung mit den 
jeweiligen Versorgungsträgern abzustimmen, sodass Sach- und Personenschäden vermieden werden. 
Die unterirdischen Leitungsanlagen dürfen grundsätzlich nur nach Einverständnis durch den 
zuständigen Versorger überbaut werden, wenn die Unterhaltung der Anlagen gesichert ist. Die 
Schutzabstände und Schutzempfehlungen der Versorger sind zu beachten.

Auf die Merkblätter „Erdarbeiten in der Nähe erdverlegter Kabel der Berufsgenossenschaften der 
Bauwirtschaft“ und „Hinweise für Maßnahmen zum Schutz von Versorgungsleitungen bei Bauarbeiten“ 
wird hingewiesen.

Sollten im Rahmen der Begrünung des Plangebietes Anpflanzungen im Bereich festgesetzter 
öffentlicher Erschließungsflächen vorgenommen werden sind nachfolgende Ausführungen zu 
beachten. 
Unter Zugrundelegung der Vorgaben im "Merkblatt über Baumstandorte und unterirdische Ver- und 
Entsorgungsanlagen" der Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen (FGSV), Ausgabe 
1989 und “GW 125 (M): Bäume, unterirdische Leitungen und Kanäle“ des Deutschen Verein des Gas- 
und Wasserfaches (DVGW) von Februar 2013 ist auf folgendes hinzuweisen:
Bei Anpflanzungen von Bäumen und tiefwurzelnden Sträuchern im Bereich unterirdischer Ver-/ 
Entsorgungsleitungen (Leitungen) soll ein Mindestanstand von 2,50 m (horizontaler Abstand 
Stammachse - Außenhaut Leitung) eingehalten werden. Kann dieser zur Gewährleistungen der 
Betriebssicherheit der Leitungen erforderliche Abstand nicht eingehalten werden, sind vom 
Vorhabensträger, in Absprache mit dem jeweiligen Versorgungsträger, geeignete Maßnahmen zum 
Schutz der Leitungen (z. B. Einbau von Trennwänden aus Kunststoff) vorzusehen. 

C 6. Verkehrssicherheit
Für sämtliche Erschließungs- und Baumaßnahmen im räumlichen Geltungsbereich der Satzung ist die 
Notwendigkeit von verkehrsrechtlichen Sicherungsmaßnahmen (Beschilderung, Lichtzeichen, 
Sperrung, etc.) an der Landstraße L401  zu prüfen und rechtzeitig Kontakt mit den zuständigen 
Straßenbaulastträgern aufzunehmen.

C 7. Brandschutz / Trinkwasserversorgung
Auf die Beachtung der §§ 6,7,15 und 41 (1) der Landesbauordnung Rheinland-Pfalz (LBauO) wird 
hingewiesen.
Die Inbetriebnahme der neuen Trinkwasserversorgungsstrecke innerhalb des Baugebietes ist gemäß 
§13 Trinkwasserverordnung dem Ref. Gesundheitswesen der KV Donnersbergkreis (14 Tage vorher) 
anzuzeigen.

C 8. Erdwärme
Gemäß §§ 8, 9 Abs. 2 Nr. 2 und 10 Wasserhaushaltsgesetz (WHG), in Verbindung mit § 46 
Landeswassergesetz (LWG) stellt die Niederbringung von Bohrungen und Inanspruchnahme des 
Grundwassers eine Gewässerbenutzung dar, die einer wasserbehördlichen Erlaubnis durch die Untere 
Wasserbehörde der Kreisverwaltung Donnersbergkreis bedarf.

C 9. Kampfmittel
Im Geltungsbereich der Satzung kann das Vorhandensein von Kampfmitteln nicht grundsätzlich 
ausgeschlossen werden. Vor Beginn von Baumaßnahmen ist die Durchführung einer 
grundstücksbezogenen, historischen Recherche einschl. Bewertung oder eine präventive Absuche von 
Kampfmitteln durch eine qualifizierte Fachfirma zu prüfen. Kampfmittelfunde gleich welcher Art, sind 
unverzüglich dem Kampfmittelräumdienst Rheinland-Pfalz zu melden. Der Kampfmittelräumdienst 
entscheidet dann über die weitere Vorgehensweise. Die Fachunternehmen sind nicht berechtigt 
selbständig Fundmunition zu entschärfen, zu sprengen oder auf öffentlichen Straßen zu 
transportieren.

Ausfertigung des Bebauungsplanes gemäß § 10 Abs. 3 BauGB
Der Bebauungsplan bestehend aus Planurkunde vom __________, den textlichen Festsetzungen und 
der Begründung stimmt in allen seinen Bestandteilen mit dem Willen des Ortsgemeinderates Börrstadt 
überein. Das für die Änderung des Bebauungsplans vorgeschriebene gesetzliche Verfahren wurde 
eingehalten. Die Satzung wird hiermit ausgefertigt und die Verkündung im Amtsblatt der 
Verbandsgemeinde Winnweiler angeordnet.

Börrstadt, den ....................
Für die Ortsgemeinde

............................................................
T. Windecker, Ortsbürgermeister

Diese Textlichen Festsetzungen sind zusammen mit der städtebaulichen Begründung und der 
Planurkunde Bestandteile der Teilbereichsänderung des Bebauungsplanes "Gewerbe- und 
Industriegebiet" am Theresienhof im beschleunigten Verfahren gemäß § 13a BauGB.

Textliche Festsetzungen zur Teilbereichsänderung de s Bebauungsplanes "Gewerbe- 
und Industriegebiet" am Theresienhof im beschleunig ten Verfahren gemäß 
§ 13a BauGB

Hinweis: Die Teilbereichsänderung beschränkt sich nur auf die in der Planurkunde mit einer schwarzen 
Strichlinie umgrenzten Flächen. Darüber hinaus behält der Bebauungsplan „Gewerbe- und Industriegebiet; 1. 
Änderung Sondergebiet Photovoltaik Freiflächenanlage“, genehmigte Planfassung vom 06. April 2010 und 
mit einer grauen Strichlinie in der Planurkunde umgrenzt, weiterhin seine Gültigkeit. 
Im Zuge der vorliegenden Teilbereichsänderung wird der ursprüngliche Planbereich „B“ geändert bzw. 
neugefasst. Dabei werden die Vorgaben der ursprünglichen Bebauungsplanfassung von Dezember 1998 
berücksichtigt.

A Bauplanungsrechtliche Festsetzungen entsprechend d en Vorschriften des BauGB i.d.F. der 
Bekanntmachung vom 3. November 2017 (BGBl. S. 3634) und der BauNVO i.d.F. der 
Bekanntmachung vom 21. November 2017 (BGBl. I S. 378 6)

A 1. Art der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 Bau GB, §§ 1 - 15 BauNVO)
a. Entsprechend der zeichnerischen Festsetzung wird als Art der baulichen Nutzung für den Teilbereich 

B1 ein Gewerbegebiet gemäß § 8 BauNVO festgesetzt. 
Einschränkend wird gemäß § 1 Abs. 5 BauNVO festgesetzt, dass Anlagen für sportliche Zwecke im 
Gewerbegebiet nur ausnahmsweise zulässig sind, sofern die allgemeine Zweckbestimmung des 
Baugebiets gewahrt bleibt.
Nach § 1 Abs. 6 Nr. 2 BauNVO wird festgesetzt, dass die nach § 8 Abs. 3 Nr. 1 BauNVO 
ausnahmsweise zulässige Nutzung von Betriebswohnungen (d.h. Wohnungen für Aufsichts- und 
Bereitschaftspersonen sowie für Betriebsinhaber und Betriebsleiter, die dem Gewerbebetrieb 
zugeordnet und ihm gegenüber in Grundfläche und Baumasse untergeordnet sind) im Teilbereich B1 
allgemein zulässig sind, soweit die allgemeine Zweckbestimmung des Gewerbegebietes gewahrt 
bleibt. Eine reine Wohnbebauung sowie Wohnnutzung ist in Teilbereich B1 im Sinne der 
Zweckbestimmung des Gewerbegebietes untersagt. Weiterhin dürfen Betriebswohnungen nicht als 
alleinstehende Gebäude errichtet werden. 

b. Entsprechend der zeichnerischen Festsetzung wird als Art der baulichen Nutzung für den Teilbereich 
B2 ein Mischgebiet gemäß § 6 BauNVO festgesetzt. 

A 2. Maß der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 Bau GB, §§ 16 - 21a BauNVO)
a. Das Höchstmaß der baulichen Nutzung wird für das Gewerbegebiet im Teilbereich B1 entsprechend 

der nachfolgenden Aufstellung festgesetzt:

Grundflächenzahl (GRZ) : 0,8
Geschossflächenzahl(GFZ) : 1,2
Baumassenzahl (BMZ) : 8,0
Gebäudehöhe (GH) : 12,0 m

DatumIndex Änderung Zeichen


